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Pressemitteilung

Fiskus bläst zum Generalangriff 
Ist Steuern sparen zukünftig unzulässig?

Bisher nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit soll mit dem Jahressteuergesetz 2008 ein Paragraf in der Abgabenordnung geändert werden. In welche Richtung der Wind bläst, zeigt bereits die Überschrift: „Gestaltungsmissbrauch“ wird in „Steuergestaltungen“ geändert. 

Bisher konnte das Finanzamt Steuergestaltungen die Anerkennung verweigern, wenn diese eigentlich unüblich und unvernünftig waren und einzig den Zweck hatten, Steuern zu sparen. Das reicht dem Fiskus offensichtlich nicht. Zukünftig sollen Steuerzahler bei Verträgen und anderen Gestaltungen, die zu einem Steuervorteil führen „beachtliche außersteuerliche Gründe“ nachweisen. Können Sie dies nicht, erkennt das Finanzamt die Gestaltung einfach nicht an. 

Welch weitreichende Folgen das hat, wird an einigen Beispielen deutlich. So könnten Umschichtungen von Kapitalanlagen, um Zinszahlungen in Zeiträume nach 2008 mit dem dann niedrigeren Abgeltungssteuersatz zu verschieben, eine unzulässige Steuergestaltung sein. 

Die Väter dieser fixen Idee haben offensichtlich vergessen, dass der Gesetzgeber selbst eine Reihe von Steuervorteilen eingeführt hat, um bestimmte rechtliche Gestaltungen zu fördern. Man denke an den Abzug von Kinderbetreuungskosten oder haushaltsnahen Dienstleistungen. Muss man zukünftig beachtliche Gründe nachweisen, warum mit der Nachbarin ein Vertrag zur Kinderbetreuung abgeschlossen wurde? Sie hätte die Kinder doch weiter aus Gefälligkeit gegen „außersteuerliche Gegenleistungen“ beaufsichtigen können. 

Gleiches gilt für steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur Kinderbetreuung – schließlich kann das Geld an den Arbeitnehmer auch als steuerpflichtiger Lohn gezahlt werden. 

Auch eine Vermietung von Wohnraum an unterhaltsberechtigte Angehörige wäre dann wohl eine unzulässige Gestaltung. Schließlich kann man den Wohnraum doch auch mietfrei überlassen. Eine Vermietung, um damit Steuern zu sparen, darf wohl nach dem neuen Selbstverständnis des Fiskus nicht sein. Ebenso der Abzug von Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten. Schließlich wird die Anlage U nur unterschrieben, um Steuern zu sparen. Weg damit – das stört das Steueraufkommen!  

Die Beispiele lassen sich endlos fortführen. Eins wird in jedem Fall deutlich: Der Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums ist ein Generalangriff auf alle Steuerzahler. Der Bürger soll zulässige Möglichkeiten zur Minderung der Belastung nicht mehr nutzen dürfen, wenn er keine außersteuerlichen Gründe nachweisen kann. Der Gesetzgeber kann jedoch fast nach Belieben das Steuerrecht ändern, um mehr Steuern zu erheben – ohne andere Gründe benennen zu müssen. 

Der Steuerpflichtige verliert jegliche Rechtssicherheit. Aber der Fiskus bietet eine Lösung an. Der Steuerzahler kann im Voraus eine verbindliche Anfrage stellen. Für die muss er allerdings bezahlen – und bei negativem Bescheid ist er dann so schlau als wie zuvor. 

Dieses Horrorszenario darf nicht umgesetzt werden. Deshalb sind nicht nur Steuerexperten und Berufsverbände, sondern alle Bürger aufgerufen, gegen diese Anmaßung des Fiskus zu protestieren. 
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